
. Regionater Planungsverband
Oberes Etbtat/Osterzgebirge

50. Sitzung der
Verbandsversammlung

am 25O92O18, 16A.5 Uhr

in Dresden (Kulturrathaus)

Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der
Tagesonung

TOP 2 Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalpians — Beratung
und Beschlussfassung über die Abwägung von Stellung
nahmen zum Planentwurf, Stand 09/2017 im Zuge des
Beteiligungsverfahrens nach § 9, 10 ROG i. V. m.
§ 6 Abs. 2 SächsLPlG sowie zur Durchführung eines
erneuten Beteiligungsverfahrens

TOP 3 Bekanntgaben, Anfragen, Sonstiges

Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an.

Regionaler Planungsverband 50. Sitzung det Verbandsversammlung am 25.092018 2
Oberes EIbtal /Osterzgebirge



TOP2

Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalpians —

Beratung und Beschlussfassung über die
Abwägung von Stellungnahmen zum Planentwurf,
Stand 09/2017 im Zuge des Beteiligungsverfahrens
nach § 9, 10 ROG i. V. m. § 6 Abs. 2 SächsLPlG
sowie zur Durchführung eines erneuten
Beteiligungsverfahrens
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TOP 2 vorliegende Unterlagen:
• Beschlussvorlaqe VV 03/2018

• Abwägungsprotokoll über alle eingegangenen
Stellungnahmen/Einzelanregungen (rd. 700/1.600) zum Planentwurf

• CD mit ergänzenden Inhalten zu den eingegangenen Stellungnahmen
(Anlage zum Abwägungsprotokoll)

• zur Darstellung/besseren Erfassung der Auswirkungen der Abwägungs
ergebnisse auf den Planentwurf

V textilche Zusammenfassung der Anhörungs- und
Abwägungsergebnisse sowie der daraus resultierenden
Planänderungen (Veröff.)

V Festlegungskarten und diesbezügliche Änderungen
V überarbeiteterTextteil (Festlegungen mit Begründung sowie

Anlagen)

Änderungen am Planentwurf notwendig — erneute Planauslegung
—* bisherige Abwägung vorläufig
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bP 2 Abwägungsprozess

Vorberatung im Planungsausschuss zu allen
KapitelntFeilkapiteln
(Juni, August, September)

> zahlreiche Abstimmungen, Gespräche (Rechtsaufsicht,
Kommunen, Fachplanungsträger, Verbände)

Berücksichtigung aktueller Entwicklungen —

Aktualisierungen
(Fachplanung, Zulassungsebene, Recht, Nutzung
Windportal ect; in Folge auch Aktualisierung
Umweltbericht und Fachbeitrag Landschattsrahmenplan)

0•%
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TOP 2 wesentliche Abwägungsergebnisse im Überblick

Raumstruktur

keine
Änderungen



TOP 2 wesentliche Abwagungsergebnisse
—

____

— =—

—

—

im Überblick

Raumnutzung
• Karte 2
• Karte 3
• Karte 4

Vielzahl von Änderungen in
verschiedenen Themen

TOP 2 wesentliche Abwägungsergebnisse im Überblick

Vorranggebiete Arten- und
Biotopschutz
eine Reihe von Ergänzungen
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TOP 2 wesentliche Abwägungsergebnisse im Überblick

Vorranggebiete Landwirtschaft
umfangreiche Änderungen durch
Ergänzungen und Streichungen
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TOP 2 wesentliche Abwägungsergebnisse im Überblick

Ergänzung von Wasserturm und
Friedensburg in Radebeul als
historisches Kulturdenkmal

Ergänzung bei den landschaftsprägenden
Erhebungen nördlich von Thiendorf
(Galgenberg)
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a.

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
Kulturlandschaftsschutz
Streichungen und Ergänzungen,

Ergänzungen/Streichung bei den
siedlungstypischen Ortsrandlagen

Steinrücken-Heckenlandschaften
(Streichungen in den Ortslagen)
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TOP 2 wesentliche Abwägungsergebnisse im Überblick

Vorranggebiete u. Vorbehaltsgebiete
vorbeugender Hochwasserschutz

Vorranggebiete
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TOP 2 wesentliche Abwägungsergebnisse im Überblick

Vorranggebiete und
Vorbehaltsgebiete
vorbeugender Hochwasserschutz

‚ überschaubare Änderungen,
v. a. Umstufungen und Änderungen
inder funktionalen Zuordnung

t -

(5)
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Vorbehaltsgebiete

überschaubare Änderungen,
v. a. Umstufungen und Anderungen
in der funktionalen Zuordnung
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TOP 2 wesentliche Abwagungsergebnisse im Uberblick
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Landschaft — besondere
Nutzungsanforderungen,
Sanierungsbedarf (Karte 5)

TOP 2 wesentliche Abwägungsergebnisse im Überblick
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Ka,tz 5 Landschasbzf.Iche mli
b.sondzm,, Nuüungnnford.mng.n

bzw. SanIerungsbedart

Vielzahl von
Änderungen,
z. B... (nächste Folien)
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wassererosionsgefährdete
Gebiete - umfangreiche
Reduzierungen
(Feldblockkataster 2018 - viele ehemalige
Ackerflächen sind aktuell als
Grünlandflächen aufgeführt)
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TOP 2 wesentliche Abwagungsergebnisse im Uberblick
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Ausgeräumte Ackerflächen -

Reduzierungen
aufgrund aktueller Daten aus dem
Feldbbckkataster 2018 und Umsetzung von
strukturbereichernden Maßnahmen
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TOP 2 wesentliche Abwägungsergebnisse im Überblick

Regional bedeutsame Altlasten:
erhebliche Reduzierungen v. a.
im Stadtgebiet Dresden
(keine Einbeziehung mehr von Altlastverdachts
flächen)

Fließgewässerrenaturierung

im Stadtgebiet Dresden
zahlreiche Erganzungen,

r teilweise Streichungen,
• Streichung der Elbe
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TOP 2 wesentliche Abwägungsergebnisse im Überblick

Bergbau und Rohstoftsicherung

Reihe von Änderungen bei den
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten
• Erweiterungen bzw. Neuaufnahmen
• Reduzierungen bzw. Streichungen
teilweise durch Umstufung
• Anderungen in der Konfiguration

Flächen in ha
/

Regionaler Planungsverband
Oberes Eibtal !Osterzgebirge

VRG Rohstoffabbau 1827 1781

VRG langfristige 1765 1704
Sicherung von
Rohstofflagerstätt

VBG Rohstoffe •31 9 325
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TOP 2 wesentliche Abwägungsergebnisse im Überblick

1

Kapitel 5.1. Energieversorgung Az. O5O2O1

neuer Grundsatz - G 5.1 (Kerninhalt):

o insbesondere in der Landeshauptstadt Dresden sowie in den übrigen
Städten und Gemeinden des Verdichtungsraumes sollen Maßnahmen
zur Reduzierung des C02-ausstoßes forciert werden (Schwerpunkt
Energleeinsparung und Steigerung der Energieeftizienz sowie Einsatz
geeigneter erneuerbarer Energieträger)

o Berichterstattung durch alle Mitgliedskörperschaften über den Stand der
Umsetzung der C02-Reduzierung als Daueraufgabe

o Aufstellung und Umsetzung von Energie- und Klimaschutzkonzepten

‚0•

__________________

Regionaler Planungsverband
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TOP 2 wesentliche Abwägungsergebnisse im Überblick

Kapitel Windenergienutzung

nunmehr 16 VREG (teilweise mit Änderungen in
Konfiguration und Größe)

VREG Beerwalde und VREG Dittersdorl
kommen hinzu

rd. 600 ha VREG-Fläche
(0,18 % der Regionsfläche)

Ertragsprognose:

MEI: rd. 400 GWh/a
SOE: rd. 300 GWh/a

Thiendorf

Mautilz

VREG Thiendorf entfällt
l,Aitlommatzsch
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Regionaler Planungsverband
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50. Sitzung der Verbandsversammlung am 25.09.2018 20



TOP 2 Ausblick weiteres Verfahren -

• erneutes öffentlichen Beteiligungsverfahren —*

Anhörungszeitraum 1 Monat, avisiert
vom 12. November bis 12. Dezember 2018 Korr.BV

• Schwerpunkt der Anhörung: Planänderungen
—* entsprechende Kennzeichnung

• Abwägungsergebnisse werden den Stellungnehmern
mitgeteilt und veröffentlicht (A uslegungsstellen, Internet)

• zur Information Herausgabe eines Newsletters

Zum Thema Windenergienutzung Vorabinformation der betroffenen
Gemeinden

0•
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TOP 2 Beschlussfassung Beschlussvorlage VV 03/2018
Besch 1 usstext

1. Die Verbandsversammlung nimmt die vorgebrachten Hinweise, Anregungen und Bedenken im Rahmen des
durchgeführten Beteiligungsverfahrens zum Regionalplanentwurf, Stand 09/2017 zur Kenntnis und beschließt darüber wie
inAnbge 1 derAnlage ersichtlich.

2. Die Verbandsversammlung beauftragt den Verbandsvorsitzenden, die Überarbeitung des Regionalplanentwurfs in
seiner Gesamtheit entsprechend der Beschlussfassung unter Nr. 1 dieser Beschlussvorlage durch die
Verbandsgeschäftsstelle zu veranlassen und aufgrund der Anderungen im Festlegungsteil ein erneutes
Beteiligungsverfahren gemäß § 9 und 10 ROG* i. V. mit § 6 Abs. 2 SächsLPlG** durchzuführen. Die erneute
Beteiligung soll sich insbesondere auf die vorgenommenen Änderungen konzentrieren, dazu sind die Anderungen
mindestens im Festlegungsteil des überarbeiteten Planentwurfs in geeigneter Weise kenntlich zu machen.
Eine Einschränkung der zu Beteiligenden ist nicht vorzunehmen.
Damit im Zusammenhang beauftragt die Verbandsversammlung den Verbandsvorsitzenden weiterhin, alle notwendigen
Schritte für eine den o. g. gesetzlichen Anforderungen gerecht werdende ordnungsgemäße Verfahrensführung für das
erneute Beteiligungsverfahren zu veranlassen.
Neben dem geänderten Regionalplanentwurf ist an den Auslegungsstellen das Abwägungsprotokoll gemäß Anlage 1
dieser Beschlussvorlage zur Einsichtnahme durch die Offentlichkeit mit auszulegen und den erneut im Planverfahren zu
beteiligenden Trägern öffentlicher Belange ist das Abwägungsergebnis zu den von ihnen vorgebrachten Hinweisen,
Anregungen und Bedenken mitzuteilen.

3. DerAuslegungs- und Anhörungszeitraum mit Gelegenheit zurAbgabe einer Stellungnahme zum geänderten
Regionalplanentwurf wird auf die gesetzliche Mindestfrist von einem Monat festgesetzt. Er soll nach Möglichkeit in der
Zeit vom 12. November bis 1-0712. Dezember 2018 stattfinden.
*Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBL 1 5. 2986), das zuletzt durch Artikel 724 der Verordnung vom 37.08.2075 (BGB!. 15. 1474) geändert worden ist

Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz— SächsLPlG) vom II. Juni2010 (SächsG VB!. 5, 174), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 des
Gesetzes vom 73. Dezember2076 (SächsG VB!. 5. 652) geändert worden ist



TOP3

Bekanntgaben, Anfragen, Sonstiges

‚0•%
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TOP 3 - Grünbuch

Information zum Grünbuch zu den Erneuerbaren Energien in
Sachsen (http://www.enerQie.sachsen.de [unter Aktuelles])

o Vorstufe zur Aktualisierung und Weiterentwicklung des Energie- und
Klimaprogramms Sachsens (EKP 2012)

o Onhine-Beteiligung der Offentlichkeit im Herbst 2018
o noch für 2018 Kabinettsbeschluss (EKP 2.0) avisiert
o die lfd. Regionalplanfortschreibungen bleiben unberührt vom EKP 2.0

z. Z. Konsultationsvertahren zum Grünbuch - Stellungnahme des RPV bis
12.10.2018 durch SMWA erbeten

Grünbuch: Ermittlung des technischen Potenzials der Erneuerbaren
Energien (also nicht des praktischen bzw. realistischen Potenzials)

—* für Windenergie in drei Szenarien, denen entsprechende Raumwider
standsklassen zugeordnet wurden
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TOP3-Grünbuch
Raum- —+ Sachverhalte, die durch vorhabenbedingte Wirkungen erhebliche
widerstands- Raum- und Umweltauswirkungen sowie Umweltkonflikte erwarten
klasse 1 lassen

Szenario 1
—* zulassungshemmende Sachverhalte, die eine Realisierung

unmöglich machen
bautechnische Kriterien, die zu einem unwirtschaftlichen

Erschließungsaufwand führen

Raum- —* Sachverhalte, die durch vorhabenbedingte Wirkungen Raum- und
widerstands- Umwelt-auswirkungen und Umweltkonflikte erwarten lassen und
klasse 2 entscheidungsrelevant sind

Szenario 2 zulassungshemmende Sachverhalte, die eine Realisierung
erschweren

Raum- —* Sachverhalte, die durch vorhabenbedingte Wirkungen Raum- und
widerstands- Umweltauswirkungen und Umweltkonflikte erwarten lassen, die
klasse 3 aber hingenommen werden können

Szenario 3

Regionaler Planungsverband 50. Sitzung der Verbandsversammlung am 25.092018 25
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TOP3-Grünbuch

Ergebnis: technisches Windpotenzial

Szenario 1: 3.380 GWh/a (225 WEA)
Szenario 2: 3.770 GWh/a (260 WEA)
Szenario 3: 7.560 GWh/a (525 WEA)

zum Vergleich:
EKP 2012 mit realistischem Windpotenzial 2.200 GWh/a (OE/OE: 410 GWh/a)

Fazit im Grünbuch:

„Ein deutlicher Windenergiezubau mit modernen Anlagen ist nur durch
die Bereitstellung geeigneter Waldflächen möglich.“

Regionaler Planungsverband 50. Sitzung der Verbandsversammlung am 25.09.2018 26
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TOP3-Grünbuch
Stellungnahme des RPV:
Aussagen zur Windenergienutzung sollen im Fokus stehen

o fehlende Transparenz/Nachvollziehbarkeit bei der Bildung der
Raumwiderstandsklassen

o erhebliche Bedenken zu Szenario 3 (geringste Raumwiderstandsklasse), da
erhebliche Waldäffnung für Windenergienutzung - Nichtbeachtung der aus Sicht des
RPV entgegenstehenden besonderen Waldfunktionen; keine Beachtung der
Abwägungsmaxime aus G 5.1.5 LEP: „Nutzung des Waldes soll grundsätzlich
vermieden werden.“

o dem EKP 2.0 ist unbedingt (wie bereits im EKP 2012) das realistische Windpotenzial
zu Grunde zu legen, da Kopplung von Z 5.1.3 LEP (regionaler Mindestenergieertrag)
an die jeweils geltenden Ziele der Staatsregierung

IO•.
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TOP 3 - Grünbuch

In das realistische Windpotenzial müssen v. a. noch einfließen:

—* Artenschutzbelange über Schutzgebiete und Natura 2000-Gebiete hinaus
[Dichtezentren und Raumnutzungsanalysen für planungsrelevante, wind
energiesensible Arten]

—> Konzentrationsaspekt
[Einhaltung eines Abstands zwischen den Potenzialflächen]

—* Beachtung der noch längerfristig bestehenden WEA

Beachtung entgegenstehender raumordnerischer Festlegungen.

i0•
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TOP3-Grünbuch

Forderung nach Beachtung der unterschiedlichen regionalen

Ausgangsbedingungen bei FestleQen der Zielqröße zur

Windenergienutzung im EKP 2.0 auf der Grundlage der Potenzialanalyse

‚0%

_________________

Regionaler Planungsverband
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TOP3

• Information gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO über den
Stand wesentlicher Abweichungen vom Haushaltsplan
zum 30.06.

—> Bericht ausliegend

• nächste Sitzungstermine:
Planungsausschuss: 01.11.2018, 16.00 Uhr,
Verbandsversammlung: 11.12.2018, 16.00 Uhr

Regionaler Planungsverband
Oberes Etbtal /Osterzgebirge

PlanunQsregion: bei Überlagerung mit den Schutzgebieten nach Naturschutz- und
Wasserrecht nur noch rd. 13 ¾ der Waldfläche, die einer Windenergienutzung offen
stehen würden - weitere Reduzierung bei weiterer Uberlagerung durch 1 .000 m bzw.
500 m umfassende Wohnabstände gem. Szenario
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Copyright: RPVOEOE, dl-de/by-2-0

GeoSN, dl-de/by-2-0

Regionaler Planungsverband
Oberes Elbtal / Osterzgebirge


